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RS OGH 1952/5/14 1Ob394/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1952

Norm

ABGB §1078

Rechtssatz

Wird in einem Übergabsvertrag ua vereinbart, daß der Übernehmer auf den Ersatz von ihm dem Übergeber

gemachten Zuwendungen in einer zi9ernmäßig nicht bestimmten Höhe verzichtet, liegt weder ein Kaufvertrag noch

eine Veräußerung vor, die ein Vorkaufsrecht auslösen könnte.
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